
Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

01 

 

  

   Amprion Seite 1 

*Die Nummerierung der Festsetzungen entspricht dem Stand der Offenlegung und kann sich im Rahmen der Überarbeitung geringfügig geändert haben. 



 

 

  
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In der textlichen Fassung des Landschaftsplans steht unter den allgemeinen Aus-
führungen zu den Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten und geschützten 
Landschaftsbestandteilen, dass gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen, die z. B. zur 
Unterhaltung oder Instandsetzung bestehender Leitungsnetze notwendig sind, unbe-
rührt von den Verboten bleiben. Die Maßnahmen sind der unteren Landschaftsbe-
hörde vor Beginn anzuzeigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Bei Umsetzung der Maßnahmen werden Drainage- und Versorgungsleitungen und 
deren Schutzbereich berücksichtigt. Zudem werden die jeweiligen Versorgungs- und 
Leitungsunternehmen bei Durchführung von Pflanzmaßnahmen im Vorfeld informiert. 
 
 
 
 
 
Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   Amprion Seite 2 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

02 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Baureferat der Evangelischen Kirche von Westfalen Seite 1 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

03 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Seite 1 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

04 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) 

 

   Bezirksregierung Münster Seite 1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) 

 
 
 
 
 
 
Im einleitenden Text wird die Kulturlandschaft ausführlich beschrieben. 
Die planerische Sicherung entsprechender Bereiche in der Landschaft erfolgt durch 
die Ausweisung der Schutzgebiete. Die weitere Entwicklung wird durch die im 
Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen gefördert. 
 
 
 
 
 
 
 
Landwehre werden in der Mehrzahl der Fälle über großflächigere 
Schutzgebietsausweisungen, die sowohl die Landwehr, als auch das direkte Umfeld 
ebinhalten, erhalten und geschützt. 
 
 
 
 
Da die hier angesprochenen Ziele bereits in weiteren Kapiteln thematisiert wurden 
und die Landschaftspläne einheitlich gestaltet sein sollen, wird der Umfang der 
regionalplanerischen Erläuterungen als ausreichend erachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
An verschiedenen Stellen im Kreis Coesfeld werden Flächen für die Naherholung 
(z. B. Wanderparkplätze, Wanderwege) geschaffen, die u. a. von 
Tourismusverbänden geplant und umgesetzt werden und deren Planung noch nicht 
abgeschlossen ist. Der Landschaftsplan will hier nicht zeitgleich auf einer anderen 
Ebene eingreifen. 
Da der Landschaftsplan Baumberge-Nord bereits rechtskräftig ist und drei weitere 
Pläne einheitlich aufgestellt werden sollen, kann an dieser Stelle keine derart 
gravierende Änderung der Planinhalte erfolgen. Im Rahmen zukünftiger 
Überarbeitungen besteht jedoch die Möglichkeit, diese Belange zu berücksichtigen. 

   Bezirksregierung Münster Seite 2 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landschaftsplan beachtet den Regionalplan und wird aus ihm entwickelt.l Er 
stellt ihn jedoch nicht nachrichtlich dar. 
Darüber hinaus besagt der Regionalplan in 1.2 Ziel 4 Satz 79, dass die Errichtung 
von Windenergieanlagen in BSN durchaus möglich ist, sofern „die angestrebte 
Nutzung nicht an anderer Stelle realisierbar ist, die Bedeutung des betroffenen 
Gebietes dies zulässt und der Eingriff auf das unbedingt erforderliche Maß 
beschränkt wird.“ Eine Wiederholung der umfangreichen Vorgaben ist daher nicht 
angebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch wenn die Errichtung von Windenergieanlagen im Rahmen der Privilegierung 
kaum noch möglich ist, muss doch dieser Fall berücksichtigt werden. Die textlichen 
Festsetzungen verbieten daher zunächst die Errichtung auch solcher Anlagen in 
Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Von den Verboten zu 
Landschaftsschutzgebieten werden dann aber solche Anlagen ausgenommen, die in 
planungsrechtlich abgesicherten Konzentrationszonen errichtet werden sollen. 
Außerhalb dieser Konzentrationszonen ist keine Errichtung möglich. 
 
 
Die Auflistung der Aspekte wird als ausreichend erachtet, da sie nur einen kurzen 
Überblick geben sollen. 

   Bezirksregierung Münster Seite 3 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
Die Information „Windenergie und Natur-/ Landschaftsschutz“ bezieht sich auf alle 
Schutzgebiete. Aus diesem Grund ist sie im Text vor dem Kapitel „2.1 
Naturschutzgebiete“ platziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechendes Konzept existiert zurzeit nicht, ist jedoch zukünftig nicht 
ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 
Die Formulierung wurde eingehend geprüft. 
Für die Errichtung von Windkraftanlagen durch die gemeindliche Bauleitplanung 
werden inzwischen i. d. R. keine Bebauungspläne, sondern meist nur noch 
Flächennutzungspläne erstellt. Diesem Umstand wird mit der Formulierung 
Rechnung getragen. Andernfalls wäre eine Errichtung von Windkraftanlagen 
außerhalb der Windenergiebereiche des Regionalplans nicht mehr möglich. 

   Bezirksregierung Münster Seite 4 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der dargestellte Bereich setzt sich fast ausschließlich aus nicht schutzwürdigen 
Nadelwaldparzellen zusammen. Eine Erweiterung des Schutzgebiets erscheint daher 
nicht sinnvoll und würde zudem ein erneutes Offenlegungsverfahren erfordern. 

   Bezirksregierung Münster Seite 5 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Waldbereich weist nicht die erforderliche Schutzwürdigkeit auf. 
Eine Erweiterung des Schutzgebiets erscheint daher nicht sinnvoll und würde zudem 
ein erneutes Offenlegungsverfahren erfordern. 

   Bezirksregierung Münster Seite 6 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. o. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   Bezirksregierung Münster Seite 7 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

05 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Bischöfliches Generalvikariat Münster Seite 1 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

06 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2.03 
 
 
 
2.2.07 
2.1.12 
 
 
5.1.1.06 
 
 
 
 
5.1.2.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der angesprochene Bereich geht weit über die regionalplanerischen Vorgaben 
hinaus und weist eine weniger kleinstrukturierte Landschaft auf, als es in den übrigen 
Bereichen des Landschaftsschutzgebiets der Fall ist. 
Der Waldbereich südlich der Naturschutzgebietsausweisung stellt sich als weniger 
schutzwürdig dar, sodass hier kein Naturschutzgebiet mehr vorgesehen ist. 
 
Auch hier konnte entsprechend der regionalplanerischen Vorgabe eine fachlich 
sinnvolle Abgrenzung festgelegt werden. Die östlich angrenzenden Flächen bis zur 
Bahnlinie sind weiträumiger und weniger durch gliedernde Landschaftselemente 
geprägt. 
 
 
s. o. 

   Bund für Umwelt und Naturschutz Seite 1 



 

 

 
5.1.3.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3.03 

 
Nordöstlich grenzen nur großflächige landwirtschaftliche Flächen an, die keine 
wertvollen Strukturen aufweisen. Auch der Regionalplan sieht diese Fläche nicht für 
eine Schutzgebietsausweisung vor. 
 
 
 
 
s. o. 
 
 
 
s. o. 
Der Helmerbach ist noch Bestandteil des westlich angrenzenden 
Landschaftsschutzgebiets 2.2.02 
 
 
 
 
Den Forderungen wird nicht gefolgt. Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   Bund für Umwelt und Naturschutz Seite 2 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

07 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 

Seite 1 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

08 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird unter Verweis auf § 4 Bundesnaturschutzgesetz zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
In den textlichen Darstellungen des Landschaftsplans wird darauf hingewiesen, dass 
klassifizierte Straßen und ihre Straßenkörper sowie Bahnstrecken und deren Bahn-
körper von den Schutzfestsetzungen ausgenommen sind. 
Dies gilt auch für Unterhaltungs- und Überwachungsaufgaben. 

   Deutsche Bahn Seite 1 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   Deutsche Bahn Seite 2 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

09 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Deutsche Telekom Seite 1 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

10 

 

  

   E.ON Seite 1 



 

 

  
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Bitte wird nicht gefolgt. Die Darstellung von Versorgungsleitungen ist nicht Ge-
genstand des Landschaftsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der textlichen Fassung des Landschaftsplans steht unter den allgemeinen Ausfüh-
rungen zu den Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten und geschützten 
Landschaftsbestandteilen, dass gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen, die z. B. zur 
Unterhaltung oder Instandsetzung bestehender Leitungsnetze notwendig sind, unbe-
rührt von den Verboten bleiben. Die Maßnahmen sind der unteren Landschaftsbe-
hörde vor Beginn anzuzeigen. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Bei der Durchführung von Pflanzmaßnahmen werden im Vorfeld die jeweiligen Ver-
sorgungs- und Leitungsunternehmen informiert. 

   E.ON Seite 2 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   E.ON Seite 3 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

11 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Gelsenwasser Seite 1 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.07 
5.1.1.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Forderung wird gefolgt. 
Im Bereich Hemmen wird gem. der Darstellung im Regionalplan das Entwicklungsziel 
1.3 „Temporäre Erhaltung bis zur städtebaulichen Überplanung“ (1.3.04 Davensberg 
– Hemmen) festgesetzt. Die Entwicklungsziele 1.1.2.07 und 1.2.05 weichen an 
entsprechender Stelle zurück. 
In der Festsetzungskarte wurde der Festsetzungsraum 5.1.1.06 ebenfalls von der 
dargestellten Fläche zurückgenommen. 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Geltungsbereich des Landschaftsplans spart den Bereich des Bebauungsplans 
bereits aus, sodass im Bereich des Festplatzes keinerlei Festsetzungen durch den 
Landschaftsplan bestehen. 

   Gemeinde Ascheberg Seite 1 



 

 

 
 
2.2.06 
 
 
 
 
1.1.2.12 
 
 
 
 
1.1.2.15 
 
 
 
 
1.3 
 
 
 
 
 
1.4.02 
 
 
 
1.4.05 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.24 

 
Der Forderung wird nicht gefolgt. Einzelne Gebäude liegen regelmäßig innerhalb von 
Landschaftsschutzgebieten. 
 
 
Der Forderung wird gefolgt. 
Die Abgrenzung des Entwicklungsziels 1.3.03 wird auf die Darstellungen des 
Regionalplans erweitert. Das Entwicklungsziel 1.2.05 sowie der Festsetzungsraum 
5.1.2.04 werden an entsprechender Stelle zurückgenommen. 
 
Der Forderung wird nicht gefolgt. Entwicklungsziele werden flächendeckend 
innerhalb des Geltungsbereichs des Landschaftsplans zugewiesen. Ausgespart 
werden lediglich Bereiche, in denen das baldige Inkrafttreten eines Bebauungsplans 
gesichert ist. 
 
Der Forderung wird gefolgt. 
Im Bereich der genannten Flächen wird gem. den Darstellungen des Regionalplans 
das Entwicklungsziel 1.3 „Temporäre Erhaltung bis zur städtebaulichen Überplanung“ 
(1.3.05 Ascheberg-West) festgesetzt. Entsprechend weichen dort das 
Entwicklungsziel 1.2.05 sowie der Festsetzungsraum 5.1.2.03 zurück. 
 
Bei der Bezifferung 1.4.02 in der Entwicklungskarte handelt es sich um einen 
redaktionellen Fehler, der korrigiert wurde. Dem Bereich an der BAB 1 ist die 
Bezifferung 1.5.02 zugeordnet. 
 
Der Forderung wird nicht gefolgt. Da diesbezüglich keine konkreten 
bauleitplanerischen Entwicklungen bekannt sind, bleiben die Festsetzungen 
bestehen. Der Brachfläche im Zusammenhang mit dem angrenzenden 
Lärmschutzwall kommt eine große Bedeutung hinsichtlich der Abgrenzung zur BAB 1 
sowie zum Schutz des Emmerbaches zu, die dringend beibehalten werden sollte. Bei 
Inkrafttreten eines Bebauungsplanes tritt der Landschaftsplan an entsprechender 
Stelle zurück. 
 
Die festgesetzten Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sollen auf freiwilliger Basis in 
Abstimmung mit dem Eigentümer im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen realisiert 
werden und sind ohne diese Vereinbarungen nicht verpflichtend. Die festgesetzte 
Maßnahme wird jedoch umformuliert: 
„1. Erhaltung des wertvollen Gewässerkomplexes durch extensive fischereiliche 
Nutzung.“ 
 
 
 
Den Forderungen wurde teilweise gefolgt. 

   Gemeinde Ascheberg Seite 2 



    
Abgrenzungsvorschläge: 
 
Davensberg – Hemmen: 
Entwicklungsziel und Festsetzungsraum 

 

 

   Gemeinde Ascheberg Seite 3 



    
Regenrückhaltebecken Ascheberg: 
Entwicklungsziel und Festsetzungsraum 

 

   Gemeinde Ascheberg Seite 4 



    
Ascheberg-West: 
Entwicklungsziel und Festsetzungsraum 

 

   Gemeinde Ascheberg Seite 5 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.01 
B Nr. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gem. 2.2 D Nr. 4 sind die zur Unterhaltung der Gewässer notwendigen Maßnahmen 
sowie Maßnahmen, die von der unteren Wasserbehörde genehmigt wurden, von den 
Verboten ausgenommen. 
Eine separate Befreiung vom Verbot ist daher nicht nötig. 

   Gemeinde Nottuln Seite 1 



 

 

  
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   Gemeinde Nottuln Seite 2 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Das Landschaftsschutzgebiet 2.2.04 wird vom Bereich der Reithalle sowie den 
angrenzenden Flächen zurückgenommen. 
 
Abgrenzungsvorschlag: 

 
   Gemeinde Senden Seite 1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.03 
2.2.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Forderung wird nicht gefolgt. 
Gem. den textlichen Festsetzungen unter 2.4 D gelten alle Maßnahmen, die der 
Pflege des geschützten Landschaftsbestandteils oder der Verkehrssicherheit dienen, 
als nicht betroffene Tätigkeit. Die Pflege und Unterhaltung ist damit nicht 
eingeschränkt. 
Aufgrund der hohen Schutzwürdigkeit des Gewässerkomplexes wird die Festsetzung 
als geschützter Landschaftsbestandteil beibehalten. 
 
 
 
 
 
Der Forderung wird nicht gefolgt. 
Geplante Schutzgebietsausweisungen werden nur zurückgenommen, sofern das 
bauleitplanerische Verfahren entsprechend weit fortgeschritten ist und nicht im 
Hinblick auf potenzielle zukünftige Veränderungen. 
 
 
 
 
 
 
 
Landschaftsschutzgebiete (LSG) dienen u. a. dem Schutz und Erhalt des 
Landschaftsbildes und der Funktionen des Naturhaushalts. Aus diesem Grund ist 
auch der Bau von Windkraftanlagen in LSG grundsätzlich verboten. 
Sollte jedoch seitens der Gemeinde ein Flächennutzungsplan für Windkraftanlagen 
aufgestellt werden, treten die widersprechenden Festsetzungen des Landschafts-
plans gemäß der Unberührtheitsklausel in planungsrechtlich abgesicherten Konzent-
rationszonen zurück. 
Die Schutzgebietsausweisungen in den angesprochenen Bereichen basieren u. a. 
auf den übergeordneten Planungsvorgaben Regionalplan und landesweiter 
Biotopverbund und sind nicht zuletzt aus diesem Grund beizubehalten. 
 
Der Forderung wird nicht gefolgt. 

   Gemeinde Senden Seite 2 



 

 

 
 
 
 
2.2.03 

 
 
 
 
Haus Ruhr stellt ein kulturhistorisch bedeutsames Objekt dar. Für die benachbarten 
Anlagen bestehen Planungsüberlegungen, die im Zusammenhang mit Haus Ruhr für 
Kulturveranstaltungen genutzt werden sollen. Der Bereich soll aufgrund seiner 
Bedeutung für die Region erhalten und erweitert werden können. Das 
Landschaftsschutzgebiet 2.2.03 wird auf die gem. Abgrenzungsvorschlag (s. u.) 
dargestellte Grenze zurückgenommen. 
 
 
Die Entwicklungs-, Pflege und Erschließungsmaßnahmen behindern die 
gemeindliche Entwicklungsplanung nicht. Bereiche, die über den Regionalplan als 
allgemeine Siedlungsbereiche dargestellt sind oder für die bereits konkretisierte 
Planungen seitens der Gemeinde bestehen, wurden nicht mit entsprechenden 
Festsetzungen belegt. Sollte ein Bebauungsplan in Kraft treten, weicht der 
Landschaftsplan an entsprechender Stelle zurück. 
 
 
Den Forderungen wird teilweise gefolgt. 
 
 
Abgrenzungsvorschlag: 

 

   Gemeinde Senden Seite 3 



   



 
   Gemeinde Senden Seite 4 



 

 

  

   Gemeinde Senden Seite 5 



 

 

  

   Gemeinde Senden Seite 6 



 

 

  

   Gemeinde Senden Seite 7 



 

 

  

   Gemeinde Senden Seite 8 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

15 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Forderung wird gefolgt. Die Datenquelle wurde ergänzt. 

   Geologischer Dienst NRW Seite 1 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

16 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Karten stellen den gesamten Geltungsbereich des Landschaftsplans dar. Eine 
kleinmaßstäblichere Ansicht stand auf der Internetseite des Kreises Coesfeld zur 
Verfügung. 
 
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich innerhalb von Naturschutzgebieten weder 
Hofstellen noch Handwerksbetriebe befinden. 
Die im Rahmen des Bestandsschutzes zulässigerweise im Außenbereich errichteten 
gewerblichen Betriebe werden weder in ihrer Existenz noch in ihrer angemessenen 
Entwicklung gemäß § 35 Abs. 4 Nr. 6 Baugesetzbuch durch landschaftliche Belange 
in Frage gestellt. 
Unter 2.2.1 F Nr. 1 ist eine entsprechende Ausnahmeregelung bereits formuliert. 
Eine Kollision zwischen Baurecht und Naturschutzrecht wird nicht gesehen. Beide 
rechtlichen Grundlagen existieren neben einander und der Landschaftsplan mit der 
Festsetzung von Schutzgebieten und den dort geltenden Ver- und Geboten folgt dem 
rechtlichen Auftrag (Landschaftsgesetz). 

   Handwerkskammer Münster Seite 1 



 

 

  
Gemäß § 29 Abs. 4 Landschaftsgesetz treten widersprechende Festsetzungen des 
Landschaftsplans mit Inkrafttreten eines Bebauungsplans zurück, sofern der Träger 
der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren dem entsprechenden Flächennut-
zungsplan nicht wiedersprochen hat. Auf die Siedlungsentwicklung hat der Land-
schaftsplan somit i. d. R. keinen Einfluss. 
Eine Verhinderung der Bauleitplanung liegt daher nicht vor. 
 
 
Schutzgebiete werden grundsätzlich nur dort ausgewiesen, wo eine entsprechende 
Schutzwürdigkeit vorliegt. Dies kann sowohl in Ortsnähe, als auch ortsfern der Fall 
sein. 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   Handwerkskammer Münster Seite 2 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

17 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abstimmung wird in den 
entsprechenden Fällen erfolgen. 

   Kreis Coesfeld, Abteilung 66 Seite 1 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

18 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landschaftsplan tritt in Kraft, wenn er von der unteren Landschaftsbehörde bei 
der Bezirksregierung angezeigt wurde und diese innerhalb der dreimonatigen Frist 
keine Verletzung von Rechtsvorschriften geltend macht. Für die Abteilung Umwelt 
des Kreises Coesfeld steht der rechtskräftige Landschaftsplan in Karten und textli-
chen Festsetzungen sodann – ebenso wie der Öffentlichkeit – frei zur Verfügung. 

   Kreis Coesfeld, Abteilung 70 Seite 1 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einleitung von Abwässern ist nicht Gegenstand des Landschaftsplans. Es gelten 
die jeweiligen Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und finden Berücksichtigung. 

   Kreis Coesfeld, Abteilung 70 Seite 2 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

19a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
B Nr. 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei dem Verbot handelt es sich um eine Regelung, die bereits kreisweit einheitlich 
festgesetzt ist. Mit dem Verbot soll der Schutzzweck für Naturschutzgebiete gesichert 
sein. 
 
 
 
 
 
Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   Kreisjägerschaft Coesfeld I Seite 1 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

19b 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
B Nr.1 
D Nr. 2 
 
2.1.09 
B Nr. 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verbot wird aus naturschutzfachlicher Sicht als sinnvoll und nötig angesehen. 
Im Falle stark erhöhter Wildvorkommen ist die Befreiung vom Verbot gem. § 67 
BNatSchG i. V. m. § 69 Abs. 1 LG möglich. 
 
 
Den Forderungen wird nicht gefolgt. Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   Kreisjägerschaft Coesfeld II Seite 1 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

20 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Nach Inkrafttreten des Landschaftsplans wird ein Exemplar zugesendet. 

   Kreis Warendorf Seite 1 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

21 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Das Beteiligungsverfahren ist mit der erfolgten Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange abgeschlossen. 

   Landesbetrieb Straßenbau NRW, 
Autobahnniederlassung Hamm 

Seite 1 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
B Nr. 4 
2.2 
B Nr. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. Die Autobahnniederlassung Hamm 
wurde separat beteiligt. 

   Landesbetrieb Straßenbau NRW, 
Regionalniederlassung Münsterland 

Seite 1 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Falle einer Schutzgebietsausweisung innerhalb der geplanten 
Verkehrswegeflächen kann eine Befreiung gem. § 67 BNatSchG i. V. m. § 69 Abs. 1 
LG erteilt werden. 
Die Formulierung einer nicht betroffenen Tätigkeit ist nicht möglich. 

   Landesbetrieb Straßenbau NRW, 
Regionalniederlassung Münsterland 

Seite 2 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Mit Ende der Frist zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ist das Beteili-
gungsverfahren im Rahmen dieser Landschaftsplanaufstellung endgültig abgeschlos-
sen. 

   Landesbetrieb Straßenbau NRW, 
Regionalniederlassung Münsterland 

Seite 3 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.03 
2.1.02 
2.1.12 
 
2.1 
C Nr. 4 
 
 
 
2.1.05 
D Nr. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Forderung wird gefolgt, da Umwandlung die Änderung in andere Nutzung meint. 
Gewünscht ist jedoch nur die Änderung der Bestockungs-/Bewirtschaftungsform. 
 
Gemeint sind die Arten der potenziell natürlichen Vegetation, die sich im Wege der 
Sukzession einstellen würden. Die Formulierung ist eindeutig. 
 
Ziel ist hier jedoch, den Eichen-Hainbuchenwald im Zusammenhang mit der Davert 
weiter zu fördern. Auch das Biotopkataster weist auf diese zielführende Maßnahmen 
hin. Auch auf mäßig wechselfeuchten Böden stellt der Eichen-Hainbuchenwald eine 
bodenständige Bestockung dar. 

    Seite 1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.08 
E Nr. 4 
 
 
2.1.09 
B Nr. 43 
 
 
 
 
 
2.4.01 
 
 
 
 
 
2.4.12 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solche Ziele sind jedoch immer im Zusammenhang und nicht isoliert zu betrachten. 
Der Eichen-Hainbuchenwald stellt an diesem Standort die Zielbestockung dar. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Formulierung wird geändert: 
Hinweis: Nach Anzeige bei der Forstbehörde kann im Rahmen der Beteiligung der 
unteren Landschaftsbehörde unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange 
eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden. 
 
 
 
Die Beschreibung wird übernommen. 
 
Die Zielbestockung ist bereits vorhanden (s. Gebietsbeschreibung) und soll erhalten 
werden. 
 
In der Örtlichkeit zeigt sich ein eindeutiger Bruchwald mit entsprechenden 
Bodenverhältnissen, sodass die Festsetzung beibehalten wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maßnahmen, die privates Eigentum in Anspruch nehmen, werden auf freiwilliger 
Basis in Abstimmung mit dem Eigentümer im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen 
realisiert. 

   Landesbetrieb Wald und Holz NRW Seite 2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.22 
 
 
 
2.4.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Formulierung wird übernommen. 
 
 
 
 
 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht wird die Maßnahme als dem Schutzziel förderlich 
angesehen. 
 
 
 
 
Die Gebietsbeschreibung wird beibehalten. Sie entspricht neben der Darstellung in 
der Örtlichkeit auch der Beschreibung des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die genauere Formulierung ist hier jedoch angebracht, da diese Maßnahmen 
zielführend sind. 
 
 
 
Den Forderungen wird z. T. gefolgt. 

   Landesbetrieb Wald und Holz NRW Seite 3 



 

 

  

   Landesbetrieb Wald und Holz NRW Seite 4 



 

 

  

   Landesbetrieb Wald und Holz NRW Seite 5 



 

 

  

   Landesbetrieb Wald und Holz NRW Seite 6 



 

 

  

   Landesbetrieb Wald und Holz NRW Seite 7 



 

 

  

   Landesbetrieb Wald und Holz NRW Seite 8 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

25 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Landesfischereiverband Seite 1 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

26 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen (s. u.) 

   Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Archäologie für Westfalen 

Seite 1 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Erhaltung der Bodendenkmäler ist auch im Sinne des Landschaftsplans. 
 
Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
Archäologie für Westfalen 

Seite 2 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Landschaftsschutzgebiet (LSG) gibt es keine in die Arbeitsweise der Landwirte 
eingreifenden Verbote. Die ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche 
Bodennutzung gilt als nicht betroffene Tätigkeit. Die Bewirtschaftungsweise der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen im LSG ist nicht eingeschränkt. 
Für das entsprechend den Regeln des Baugesetzbuches landwirtschaftlich 
privilegierte Bauen im LSG gilt das generelle Bauverbot nicht. Eine Erschwernis für 
das zukünftige landwirtschaftliche Bauen wird daher nicht gesehen. 
Bei gewerblichen Stallbauten, die keiner Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
bzw. zur Vorprüfung des Einzelfalls nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
unterliegen, kann die untere Landschaftsbehörde eine Ausnahme von dem Bauverbot 
erteilen. Voraussetzung ist zunächst, dass das Vorhaben nach Standort und 
Gestaltung der Landschaft angepasst wird und der jeweilige Schutzzweck nicht 
entgegensteht. Danach erst kann in Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens eine 
Ausnahme vom Bauverbot erteilt werden. 
Siehe unter 2.2.1 F 1. a) im Landschaftsplantext. 
Bei Naturschutzgebieten gibt es keinen Abstandserlass oder ähnliches, d. h. bauliche 
Anlagen müssen keinen vorgegebenen Abstand zum Naturschutzgebiet bewahren. 
Landwirtschaftliche Hofstellen liegen grundsätzlich außerhalb von 
Naturschutzgebieten. 

   Landwirtschaftskammer NRW 
Bezirksstelle für Agrarstruktur Münsterland 

Seite 1 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fläche stellt einen schützenswerten Feuchtwiesenbereich dar, der sowohl für 
sich betrachtet, als auch als Schutz des nördlich angrenzenden gesetzlich 
geschützten Biotops erhalten bleiben sollte. Die Fläche bleibt daher Bestandteil des 
Naturschutzgebiets. 
 
 
 
Den Forderungen wird nicht gefolgt. Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   Landwirtschaftskammer NRW 
Bezirksstelle für Agrarstruktur Münsterland 

Seite 2 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

28 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Lippeverband Seite 1 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

29 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die festgesetzten Maßnahmen mit behördeninterner Verbindlichkeitswirkung sollen in 
die Abwägung bei fach- und bauleitplanerischen Entscheidungen eingestellt werden. 
Sofern die entsprechenden Bereiche nicht Bestandteil der Planungen und 
Entscheidungen sind, kann auch keine Umsetzung vorgeschrieben werden. Die 
Angabe eines Umsetzungszeitraums ist daher nicht sinnvoll. 
 
Maßnahmen wie Gewässerbeseitigungen oder Heckenrodungen in Schutzgebieten 
sind von den Verboten erfasst. Bei entsprechenden Maßnahmen außerhalb von 
Schutzgebieten greifen die ohnehin geltenden Gesetze, sodass hier keine 
Legalisierung statt findet. 
Die Forderungen bzgl. Ersatz sind den textlichen Festsetzungen (Ver- und Gebote) 
zu entnehmen. 
 
Gem. § 26 Abs. 3 LG besteht die Möglichkeit, Maßnahmen für ganze 
Festsetzungsräume festzusetzen. Eine konkrete Verpflichtung für jeden einzelnen 
Eigentümer ist nicht möglich. Zwar können auch parzellenscharfe Maßnahmen 
vorgeschlagen werden. Jedoch sind auch diese nur auf freiwilliger Basis umsetzbar. 

   NABU Kreis Coesfeld Seite 1 



 

 

  
Detailierte Pflegemaßnahmen sind nicht Bestandteil des Landschaftsplans. 
Für Naturschutzgebiete können separate Biotopmanagementpläne erstellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittels vertraglicher Vereinbarungen besteht jedoch die Möglichkeit, die auch 
teilweise genutzt wird. 
 
 
s. o. 
 
 
 
Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   NABU Kreis Coesfeld Seite 2 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

30 

 

  

   Thyssengas Seite 1 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In der textlichen Fassung des Landschaftsplanes steht unter den allgemeinen 
Ausführungen zu den Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten und 
geschützten Landschaftsbestandteilen, dass gesetzlich vorgeschriebene 
Maßnahmen, die z. B. zur Unterhaltung oder Instandsetzung bestehender 
Leitungsnetze notwendig sind, unberührt von den Verboten bleiben. Die Maßnahmen 
sind der unteren Landschaftsbehörde vor Beginn anzuzeigen. 
 
Bei Durchführung von Pflanzmaßnahmen werden im Vorfeld die jeweiligen 
Versorgungs- und Leitungsunternehmen informiert. 
 
 
Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   Thyssengas Seite 2 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
D Nr. 2 
 
2.2 
D Nr. 6 
 
2.1.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurde nicht jeder einzelne Jagdausübungsberechtigte kontaktiert. Jedoch fanden 
bereits im Rahmen erster sowie später konkretisierter Planungen 
Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit statt. Darüber hinaus erfolgten 
Abstimmungen zwischen der unteren Jagdbehörde und der unteren 
Landschaftsbehörde. Die so erzielten Festsetzungen werden kreisweit einheitlich 
umgesetzt. 
 
Der Hinweis wird bestätigt. Es handelt sich um eine nachrichtliche Darstellung der 
Wildnisgebiete. Diese werden nicht über den Landschaftsplan ausgewiesen. 
 
 
Eine entsprechende Unberührtheitsklausel mit weiteren Hinweisen ist in den 
textlichen Festsetzungen für Natur- und Landschaftsschutzgebiete (s. jeweils unter D 
„nicht betroffene Tätigkeiten) formuliert. 
 
Sollten sich die Wildbestände wesentlich erhöhen kann eine Befreiung gem. § 67 
BNatSchG i. V. m. § 69 Abs. 1 LG vom Verbot erteilt werden um die Errichtung 
weiterer geschlossener Jagdkanzeln zu ermöglichen. Dies ist jedoch nur in 
besonders schwerwiegenden Fällen möglich und soll nicht der Regelfall sein. 
 
Eine intensive Bejagung sorgt für unnötige Störungen im Gebiet, zumal dieses nur 
sehr kleinflächig ist. Die Ver- und Gebote galten bereits in der bis zum Inkrafttreten 
des Landschaftsplans gültigen ordnungsbehördlichen Verordnung. 
 
 
Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   Verband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagden in 
Westfalen-Lippe 

Seite 1 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

32 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zugänglichkeit zum Gewässer ist grundsätzlich gewährleistet, insbesondere, da 
gem. 2.1 C Nr. 3 (und weiteren) die Unterhaltung der Gewässer in naturnaher Art und 
Weise entsprechend den Zielen der §§ 39 ff des Wasserhaushaltsgesetzes 
durchzuführen sind. 

   Wasser- und Bodenverband Obere Stever Seite 1 



 

 

  
 
 
 
 
 
s. o. 
 
 
 
 
 
Die Aspekte wurden berücksichtigt. 
 
 
 
Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   Wasser- und Bodenverband Obere Stever Seite 2 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.10 
2.1.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bewertungssysteme und deren Schwerpunkte sind sehr unterschiedlich 
aufgebaut. Während die Gewässerstrukturgütekartierung allein die Struktur 
(vorhandene Querbauwerke, Gewässer im Quer-, und Längsverlauf etc.) 
berücksichtigt, erfolgt die Schutzgebietsausweisung aufgrund des vorzufindenden 
Arteninventars und der Gesamtausprägung. Oftmals siedeln sich Arten an, obgleich 
die Bedingungen theoretisch betrachtet nicht ideal für sie sind. Es gilt dann jedoch, 
die Bedingungen zu verbessern, damit das Arteninventar dauerhaft Bestand hat. 
 
 
Das Bauverbot gilt für Vorhaben nach dem Baurecht. Maßnahmen, die die Struktur 
des Gewässers und seines direkten Umfelds verbessern (Anreicherung der 
Bachauen mit landschaftstypischen Strukturelementen etc.) sind jedoch erwünscht 
und dem Schutzziel förderlich (siehe 2.1.10 und 2.1.11 E Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen). 
 
 
 
 
s. o. 
Das Bauverbot bezieht sich auf die Auflistung der nach Baugesetzbuch nicht 
erlaubten Vorhaben. Die Unterhaltung des Gewässers soll weiterhin erfolgen. 
 
Maßnahmen, die privates Eigentum in Anspruch nehmen, werden auf freiwilliger 
Basis in Abstimmung mit dem Eigentümer im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen 
realisiert. 

   Wasser- und Bodenverband „Unterhaltungsverband 
Emmerbach“ 

Seite 1 



 

 

2.2.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.05 

 
s. o. 
 
Landschaftsschutzgebiete werden nicht zwingend im Bereich von 
Überschwemmungsgebieten ausgewiesen, da diese einen eigenen Schutzstatus und 
eigene Regelungen besitzen. Die Ausweisung des Landschaftsschutzgebiets (LSG) 
2.2.09 greift die Darstellungen des übergeordneten Regionalplans (Bereiche zum 
Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung = BSLE) auf. 
Vereinzelt reicht das LSG über diese Darstellung hinaus. Die Festlegung von 
Schutzgebieten soll sich an den ausgewiesenen BSLE orientieren. Die dort 
dargestellten Abgrenzungen verlaufen großmaßstäblich quer über die 
Nutzungsflächen. Aufgabe der umsetzenden Landschaftsplanung ist es u. a., 
plausible, möglichst in der Öffentlichkeit nachvollziehbare Grenzen zu setzen. Die 
Ausprägung der lokalen Besonderheiten und Qualitäten ergibt sich häufig erst aus 
dem kleinräumigen Maßstab unter der Begutachtung vor Ort. 
 
Naturschutzfachliche Maßnahmen am Gewässer werden mit dem Wasser- und 
Bodenverband abgestimmt. 
 
 
Mehranforderungen durch den Landschaftsplan liegen nicht vor, da die festgesetzten 
Maßnahmen im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen umgesetzt werden sollen und 
nicht unmittelbar verpflichtend sind. 
 
 
Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   Wasser- und Bodenverband „Unterhaltungsverband 
Emmerbach“ 

Seite 2 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.04 
1.2.02 
1.2.03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gem. § 4 BNatSchG ist die bestimmungsgemäße Nutzung der Flächen bei 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu gewährleisten. Die 
Entwicklungsmaßnahmen sind so formuliert, dass sie dieser Vorgabe nicht entgegen 
stehen. 
 
Der Bitte wird gefolgt. Nach Inkrafttreten wird das Wasser- und Schifffahrtsamt 
Rheine benachrichtigt. 
 
 
Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

    Seite 1 



Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 
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   Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband Seite 1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wildnisgebiete werden nicht über den Landschaftsplan festgesetzt, sondern nur 
nachrichtlich dargestellt. Daher liegt auch die Einrichtung eines Schutzstreifens nicht 
im Zuständigkeitsbereich des Landschaftsplans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln entspricht nicht der guten fachlichen 
Praxis. Das Verbot wird hier zur Verdeutlichung aufgeführt.  

   Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband Seite 2 



 

 

 
 
1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
B Nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Nr. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Nr. 11 

 
 
Die Regelungen hierzu sind eindeutig formuliert. 
Entwicklungsziele geben Auskunft über das Schwergewicht der im Plangebiet zu 
erfüllenden Aufgaben und beziehen sich auf die Landschaftsentwicklung eines 
Raumes. Sie haben eine behördeninterne Verbindlichkeitswirkung und sollen in die 
Abwägung bei fach- und bauleitplanerischen Entscheidungen eingestellt werden. 
Rechtsgrundlage sind die §§ 18 und 33 LG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verbot ist eindeutig formuliert, es gilt für jedermann. 
I. d. R. stehen ausreichend alternative Flächen zur Verfügung, sodass das Verbot 
kein Problem für den Eigentümer darstellen sollte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Unterhaltung der Gewässer ist in naturnaher Art und Weise gem. den Zielen der 
§§ 39 ff des Wasserhaushaltsgesetzes durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gem. 2.1 D Nr. 8 gilt das Verbot nicht für Eigentümer und Nutzungsberechtigte sowie 
bei der Durchführung behördlicher Überwachungsmaßnahmen. 

   Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband Seite 3 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Nr. 21 
 
 
 
 
 
 
B Nr. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.1 
Nr. 3 und 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Regelung ist klar formuliert. Insbesondere, da die ordnungsgemäße 
forstwirtschaftliche Bodennutzung als nicht betroffene Tätigkeit gilt. Das Betreten der 
Flächen abseits der Wege im Rahmen forstwirtschaftlicher Maßnahmen ist hier 
eindeutig zuzuordnen. 
 
 
 
Der Begriff „Dauergrünland“ wird beibehalten, da es sich um einen anderen Zustand 
und eine andere rechtliche Situation handelt, als bei dem Begriff „Grünland“. 
 
 
 
 
 
Die Formulierung ist eindeutig: Unter Kahlhieb fallen alle innerhalb von insgesamt 
drei Jahren durchgeführten flächenhaften Nutzungen auf mehr als 0,3 ha 
zusammenhängender Fläche. Diese Regelung besteht kreisweit und hat bisher zu 
keinerlei Unklarheit geführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verbot formuliert klar, dass der Bestockungsgrad nicht unter die angegebene 
Grenze sinken darf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verbote unter 2.1 B Nr. 4 sind nicht identisch. Die innerhalb der Natura 2000-
Gebiete geltenden Verbote sind umfassender und daher separat aufzuführen. 

   Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband Seite 4 



 

 

 
 
 
 
 
 
2.1 
C Nr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
C.1 Nr. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der verschiedenen gebräuchlichen Begriffe wurde die im Landschaftsplan 
geltende Regelung eindeutig formuliert. 
 
 
 
 
 
 
Die textlichen Festsetzungen weisen auf die Entschädigung über die forstlichen 
Förderrichtlinien hin. 
Gem. § 25 LG kann der Landschaftsplan u. a. in Naturschutzgebieten eine bestimmte 
Form der Entnutzung untersagen, soweit dies zur Erreichung des Schutzzwecks 
erforderlich ist. In Natura2000-Gebieten ist dies besonders gefordert, sodass diese 
kreisweit einheitliche Regelung beibehalten werden sollte. 

   Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband Seite 5 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
D Nr. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband Seite 6 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.01 
 
B Nr. 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Nr. 34 
 
 
 
D Nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.08 
B Nr. 35 

 
 
Die Festsetzung wurde ergänzt um den Hinweis, dass Hunde im Rahmen der 
ordnungsgemäßen Jagdausübung unangeleint laufen dürfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die hier aufgeführten Festsetzungen für einzelne Naturschutzgebiete sind strenger 
gefasst, als es die allgemeinen Festsetzungen sind. Die jeweiligen Verbote sind 
eindeutig formuliert. 

   Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband Seite 7 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Nr. 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Nr. 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C Nr. 3 

 
 
 
 
 
 
 
Im Falle erhöhter Wildbestände ist die Erteilung einer Befreiung gem. § 67 BNatSchG 
i. V. m. § 69 Abs. 1 LG vom Verbot möglich. Mit dieser Regelung soll das 
unkontrollierte Errichten weiterer und möglicherweise nicht nötiger Jagdkanzeln 
verhindert werden. 
 
 
 
 
 
 
Die Düngung kann bspw. durch unsachgerechtes Ausbringen von Dünger auf 
landwirtschaftlichen Flächen in unmittelbarer Gewässernähe erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Formulierung ist eindeutig. Die Verbote sind unterschiedlich streng gefasst. 
Die Formulierung „landwirtschaftliche Stoffe“ umfasst all jene Stoffe und Materialien, 
die im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung eingebracht oder abgelagert werden 
können. 
 
 
S. o.: 
Gem. § 25 LG kann eine bestimmte Form der Aufforstung und Endnutzung festgelegt 
werden. Die Regelung ist klar formuliert. 

   Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband Seite 8 



 

 

 
 
 
 
D Nr. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.09 
 
 
B Nr. 43 
 
 
 
B Nr. 44 
 
 
 
 
B Nr. 45 
 
 
 
B Nr. 46 

 
 
 
 
 
Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler. 
Das Verbot bestand in der bisher rechtskräftigen ordnungsbehördlichen Verordnung 
und bleibt auch weiter bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler. Die Nummerierung wurde 
entsprechend angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. o.: 
Die hier aufgeführten Verbote sind strenger gefasst als die der allgemeinen 
Festsetzungen für alle Naturschutzgebiete. 

   Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband Seite 9 



 

 

 
 
 
 
B Nr. 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Nr. 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Nr. 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D Nr. 2 

 
 
 
 
 
 
Vegetationskundlich bedeutsame Grünlandflächen können erfragt werden. 
Das Verbot bestand bereits in der bisher rechtskräftigen ordnungsbehördlichen 
Verordnung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. o.: Die Festsetzungen sind strenger gefasst. 
Die Bedingungen zur Erteilung von Ausnahmegenehmigungen richten sich nach dem 
jeweiligen Schutzzweck und können nicht allgemein formuliert werden. Die Erteilung 
einer Ausnahmegenehmigung erfolgt in einer Einzelfallentscheidung. 
 
 
 
S. o. 
Die entsprechende nicht betroffene Tätigkeit wurde um einen Hinweis ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auflistung des Verbots Nr. 12 wird gestrichen, da das Verbot Nr. 49 bereits den 
Tatbestand beinhaltet. 

   Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband Seite 10 



 

 

 
 
 
D Nr. 9 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.10 
 
 
 
B Nr. 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Nr. 52 
 
 
 
2.1.10 
D Nr. 2 

 
 
 
 
Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler, der korrigiert wurde. 
Die Schützenveranstaltung findet in der Gemarkung Venne, Flur 3, Flurstück 27 statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Begriff „Jagdberechtigter“ ist nicht separat vom Landschaftsplan festgelegt 
worden sondern umfasst jeden, der eine Berechtigung zur Jagd hat. 
 
 
 
 
 
 
 
S. o. 
 
 
 
 
Auch hier sind die Verbote unterschiedlich streng gefasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Wild darf geschützt werden. Die Regelungen sind nicht derart streng gefasst, 
dass das Wild Schaden nimmt. 

   Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband Seite 11 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 
B Nr. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
D Nr. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 F 

 
 
 
 
 
 
Der Forderung wird nicht gefolgt. Die Formulierung ist eindeutig und besteht kreisweit 
einheitlich. 
 
 
 
 
 
S. o. 
 
 
 
S. o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Formulierung bleibt bestehen, da sie eindeutig, gebräuchlich und kreisweit 
einheitlich formuliert ist. 
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2.3 
 
 
E Nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E Nr. 3 und 
4 
 
 
 
 
2.4 
B Nr. 5 

 
 
 
 
Der Grundsatz gilt nicht unterhalb der Schwelle der geschützten Biotope, sondern 
sofern geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG i. V. m. § 62 LG betroffen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorschriften zu Kompensationsmaßnahmen gelten grundsätzlich bei Erteilung 
einer Befreiung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Regelungen sind dem Landschaftsplan nicht wesensfremd. Sie sind in allen 
rechtskräftigen Landschaftsplänen sowie den sonstigen Landschaftsplanentwürfen zu 
finden. 
 
 
 
 
 
 
S. o. 
 
 
 
 
 
 
Die Formulierung ist eindeutig. Leitungsverlegungen in vorhandenen Trassen bleiben 
ebenso vom Verbot unberührt wie die Instandsetzung bestehender Leitungsnetze. 
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B Nr. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Nr. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
B Nr. 16 
 
 
 
 
 
 
B Nr. 17 

 
 
 
 
 
Die Formulierung ist eindeutig, kreisweit einheitlich und wird daher beibehalten. 
 
 
 
 
 
 
Die Regelungen in Naturschutzgebieten und geschützten Landschaftsbestandteilen 
sind unterschiedlich streng formuliert und werden entsprechend beibehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch diese Formulierung ist gebräuchlich und verständlich. 
Nachteilig beeinflusst ist ein Erscheinungsbild, sobald es sich negativ verändert. 
 
 
 
 
 
 
 
S. o. 
 
 
 
 
 
Da geschützte Landschaftsbestandteile i. d. R. kleinflächiger sind, muss die Rege-
lung entsprechend angepasst werden. Demzufolge besteht ein Unterschied zwischen 
den Festsetzungen in Naturschutzgebieten und geschützten Landschaftsbestand-
teilen. 
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B Nr. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D Nr. 3 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 
 
 
C Nr. 2 

 
 
Die Formulierung bleibt bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine Hervorhebung der gesetzlichen Grundlagen 
sinnvoll ist. 
Eine Verschärfung ist zudem dem Schutzzweck dienlich und basiert auf § 25 LG 
(s. o.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. o. 
 
 
 
 
 
 
 
S. o. 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Erhalt geschützter Landschaftsbestandteile und ihrer Funktionen ist es 
notwendig, dass der Landschaftsbestandteil als Ganzes bestehen bleibt. Hierzu kann 
gemäß § 29 Abs. 2 S. 2 BNatSchG eine angemessene und zumutbare 
Ersatzpflanzung vorgeschrieben werden. 
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C Nr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D Nr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Formulierung ist eindeutig. Wird eine starke Schädigung am geschützten 
Landschaftsbestandteil entdeckt, so muss sie gemeldet werden. 
Die Formulierung wird beibehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gebot, Ersatzpflanzungen mit bodenständigen Laubgehölzen durchzuführen, 
bezieht sich gemäß der Formulierung allein auf die Baumreihen. Da diese bei 
Ausweisung als geschützter Landschaftsbestandteil naturgemäß nur aus 
Laubbäumen bestehen, handelt es sich hier nicht um eine verschärfte Regelung. 
Gemäß § 25 LG können für Naturschutzgebiete und geschützte 
Landschaftsbestandteile bestimmte Baumarten sowie eine bestimmte Form der 
Endnutzung vorgeschrieben werden. 
 
 
 
 
S. o. 
 
 
 
Den Forderungen wird z. T. gefolgt. 
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Nr. Anregungen/Bedenken 
Festset-
zungsnr.* 

Beschlussvorschlag 

    
 

36 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
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